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Annder / von Gottes gena¬
den , Erwölter Römischer Kaiser,
zu allen zeittcnmehrcrdesRcichs,
in Germanien , zu Hungern vnd

. Bchaimb , Lk. Künig , Ertzhcrtzog
-u Österreich , Hertzog z« Burgunvi , Steyr , Kärnrcn,
Krain vnd Wiertcmberg , in Ober pnv Nidcr Schlössen,
Marggraue zu Mörhcrn , in Ober vnd Nidcr Laußnitz,
Graue zu Tyrol , Lk. Eindicken N . allen vnd jede« vnfcrn
Dnvcrthoncn , Geistlichen vnd Weltlichen , was Wiersen,
Stands oder Wesens die in difcm vnns rm Ertzhcrtzog-
thumb Österreich Vnder der Ennß gesessen vnd wonhaffe
sein , vnscr gnao vnd alles guees , vnd geben Erich gnck-
digklichen zuucrncmen , Wiewol in Kayser Ferdinanden,
Dnscrs geliebten Anherrn publieiertcn Police, ) , auch in
iveilcndt vnsers gekrebsten Herrn Vatters , bccdcr hoch-
löblichister vnd seliger gcdüchtnussen , Anno rc . 68 ariß-
ganzncn General Mandaten fürgesehcn vnd verordnet,
das unsere Vrelaten , Grauen , Herrn , vnd vom Adel,
auch sonderlich die Vndcrthonen vnd paurschafft a u ff
dem Land , ausser der Sket vnd Mürckt , sich khainerlay
Kauffmanschafft , Handticrung noch Fürkauffs , in was
whar das imer sein möchte / mit Nichten gebrauchen , son¬
der was am ycder von den Prclaten , Grauen , Herrn , vnv
vom Adel - soaussdem Landl scyen,für Traidt ^ uetteruiig,
Holtz , groß vnd klain Viech , Khäß , Gchmaltz , Ayr , vnd
in gmain alles anders so er inn , oder bey feinem Kloster,
Schloß , Haust , Mairhof , pfarrhos vno Gründtcn er-
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baut,M in Jehenden oder Diensten gefelt , vnd des selber
nie zur Hauffnotturfft gebrauchen / noch darinnen versil¬
bern mag , vnd doch verkauffen wtl , solches in vnscre , oder
vnserer Landtleut Stett vnd Märkht , auff die offnen Jar
vnd Wochenmärkht bringen , vnd zu offnem freyem khauff
füeren / vnd fatl haben lassen sollen . Befinden wir doch,
das yrtzrrzelter pollicey ordnung vnd Mandaten , auch
darüber außgangnrn Warnungen ntt gelebt werde/Son¬
der viel auff Euch den prelaten , Grauen , Herrn vnd Ntt-
terstandts , deren Pfleger , Verwalter , vnd Diener , auch
die paurschafft vnd Geywirt / sich Bürgerlicher Gwerb
vnd Handthierung gebrauchen,sonderlich in Traidt , Fnct-
terung vnd Victualten , auff den fürkhauff begeben , daher
auch die ermelten Gwerb vnd Handtierungen/auß vnstrn
Stetten vnd Märkhtcn , auff das Landt vnd zu den Gey-
wirten geratten , Dagegen die gewondlichen alt bcfrcyem
Zar vnd Wochcnmärkht , in denselben vnsern Stetten
vnd Märkheen abnemen , allerlay vnordnungen einwurtz-
<n / dardurch der gmaine Landtnutz vnd vnser Kamer ge¬
sell geschwccht , auch alle Handtwerchs beraitschafftett,
vnd die Löhn von tag zu tag gestaigert werden / darauff
restlich abfall vnnd erarmung des Landes zugewarten,
Demnach will vns Ernstliches einschen zuhaben , vnd das
-heilig so vns als sorgfelttgem Herrn vnd Landesfürsten,
zu außrottungalles aigen nutz vnordnung/vndder Ar¬
men bcschwärung vnd rrhaltung jedes Landt standts Ge-
rechtigkhait gezimen will , nach souil etnkumen beschwä-
rungen mit ainem beständigem vnnd solchem ernst auch
lautieren crklärung also anzuordnengebiern,dabey menkg-
klich zu spiern Hab , das wir noch vnsere getrewe Landt-
ständt , an der von sondern Personen gebrauchten aigen-
nützigkhait vndvngehorsambkhatn gefallen tragen,sonder
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Hinfüro an kcljrcä das shenig / so wir mit zeittigem
Rat / vnd ernennter vnsercr gecrcwcn Landtständt guct-
achtcn vnd verwiegen , dem Landt wol ersprießlich befun¬
den/ mit dem erfordertem Ernst handtzuhaben/auchdie be¬
träte straff zu kxe^nicrn gedtncken / vnd wöllen hierauff
Euch den Prelatett / Herrn vnd Riktcrschafft / Pfarrherrn/
deßgleichen der Paurschafft / die Bürgerlichen Handtie¬
rungen / als welche Euch Nit zueständig / hieMit abermals
gäntzlich verpotten / auch infonderhait auffgrladenhaben/
das fr wenig noch vil GctraidtS / oder andere Dictualien/
an was ortten das beschehcn möcht / für oder zu weitterm
Dcrkhauffnit einkauffet / also sollet fr die Prelaten / Herrn
vns vom Adel / auch Pfarrer / Eure Vnderchonenkhaines
wegs dahin tringen / ir schwär vnd ring Geeraidt / Euch
erstlich zu khauffanzufaillen/ sonder sttcn in die Stttt vnd
Märkht / da Bürgerliche gewerb zuelässig / zuefarn / vnd
dasclbs on ainiche im oder sperr zuuerkhauffcn zuelasscn/
wo aber aincr oder mer souil Getraidtö selbs nit crpauet/
oder in Ichendm vnd Diensten einkhumens hette / dauön
Er sich oder seine Wicrdtschafften vcrfehen/deßgleichcn fei¬
nen armen Dndcrthoncn helffen köndte/densclbcn solle die
nottnrfft/nach den gcmaiv.cn gehenden kheüffen / zukhauff-
en vergü

'ndt / doch dabey eingebunden sein / das der oder
die , bey vermeydung schwarcr straffhicrinncn khaincn vortl
aigennützigkhait noch gewin fuechen / oder ainiche gefär
Visen vnsrrn General » zuentgcgen gebrauchen.

Änd nach dem bißhero Ir die Prelaten / Herrn vnd
Ritterschafft / Eur schwär vnd ring Getraidt / deßgleichen
andere Äittualien / so sr / als obsteet / fclbs erpaut / in Se¬
hende vnd Diensten einkhumens vnd zuuerkauffen habt/
gen Markht bringen/daselbS/oder aber bcyEurn Klöstern/
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Schlössern , Edelmans sitzen vnd Pfarrhöfen versilbern
mligen / lasten wir es gleichwol noch gcnädigklich dabry
v meiden , Doch wölicn wir Euch Ernstlich vcrmant ha¬
ben , das >r solchen Eurn Vorrat nit verhaltet , noch vcr-
thcurce , sondern denen , so bcy Euch am Landt zukhauffen
zucläffig , in ainem zimblichrn vnübcrsctzttn werkt eruol-
gen lastet / Euch der paurschaffc vnd Vnderthonen aber
geben wir hiemik dise erleutterung,das jr alle vnd aln jeder
insondcrhait , schuldig sein sollet sein schwär vnd ring Gc-
traidt , Zrem ailcrlay sortten .Dictualien/was Er auffsrin
Haustnotturstt nitbcdarff , and rstwo niergent / dann auff
den ordcnlichrn Zdochcnmärkhtcn in Stetten vnd bcfrey-
ten Märkhten , vil weniger bcy seinem Haust zuucrsilbcrn,
es wäre dann das feiner Mttnachparn ainer oder mehre
am Gctraidt Mangel hctte , vnd bey M allain zur Haust-
notturffk etwas khauffen wolte - solle fme des vnucrwcrt
sein . Daneben wir Euch gnädigklich bcuor steilen,zu wel¬
cher Statt oder Flecken vmb Euch nahet oder ferr gelegen/
Zr solch Eur Traidt vnd andere Dietualien feiern vnd brin¬
gen wöilct , nur das jr dastclb , wie oben verstanden , an or-
dcnlichen Wochcnmärkhten vcrkhaustct , hierunder auch
khain Kontrabant , noch sonsten haimbliche Versilberung
au f den fürkhauffycbet . Do sich aber bistwcilen zuetrücg,
das ain Dndcrchon böses wegs,oder anderer zucfäll halber
auff den bcstimbtrn Tag daran die Wochenmärckt gehal¬
ten werdcn nit so gleich gelangen khundtr , So solle derfelb
Vndcrtho » damit nichts verbrochen , sonder sein Traidt
hernach obsteundcrDrdnung gemäß,zuuerkanffcn,macht
vnv fucg Haben/Dkßgleichen da sich etwo begäb,das ainer
aust fürfallcnven erheblich "« vrsachen mit seinem Aug aus¬
ser Landt vcnaisete , vnd zu ainer zuepueß der Acrung ent¬
gegen Lrardt in dist Landt flirren wolte/ das solle jm auch
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zuegelassen / doch Er in Versilberung desselben / sich aller¬
dings wie obsteet / zuucrhalten schuldig sein. Neben difem
erlauben wir allen vnd jeden Vnderthvnen one vnderschiev
hiemit gnädigklich/dassy -r schwär vnnd ring Getraidt,
so wol allerlay Victualien / vnserer Statt Wienn / vmb
vnsercr Kaiserlichen Hofhaltung / vnserer daselbst bleiben¬
den Regiments vnd Sanier Wesens/auch anders zuerai-
senden Volcks willen/zucfüeren mögen.

Vnd nachdem weilcndt hochcrmelter vnfcr geliebster
Hm Vatter / hochlöblichervnd seligistcr gedächtnus / noch
vor etlichen Zaren / durch außgangne LäiSs , den ledigen
schwaiffcnden vnd vnangcseßnen Personen / in Stetten/
Märkhecn vndauff dem Gey / gleichwol Ernstlich vcrbot-
ten chch in gemain allerKontrakt handtiemngcn/gwerbs/
vnd sonderlich des füerkhauffs grntzlich zuenthaltcn/Wer-
dcn wir doch gnädigklich erindert/das sich zwar vil derglei¬
chen Personen bchcürattenvnd Anuogten/aber bey andern
Vndcrlhonen an Hcrberigenauffhaltm / vnnd allain auss
den Iüerkhauff der Dictualien GetraidkS vnd derlay gat-
kungcn begeben / den Burgern in Stetten vnd Märkhten
dardurch jr Narung entziehen / entgegen weder mit Gtcur/
Robat noch in ander weg / khain oder doch schlechtes vnd
geringes mitleyden tragen . So wollen wir verwegen ob-
angeregte General widerumben hiehcr erholt / vnd vorbe¬
griffnen zuclaß / in ainem vnd andcrm/allain auffdie an-
gcseßncn Dnderthonen gemaint vnd verstandcn/Cuch den
lödigen Personen aber/vnd so nit behaußt / bey vnnachläß-
lichcr Leibs vnd GuctS straff/abermaln alles crnstsauff-
erlegt vnnd eingebunden haben / das >r Euch hinfliro/wie
oben gcmelt / aller Kontrakt auff weittern Derkhauff / in
Getraidt / Wein vnd Victualim / gleichsfals Gwerbs vnd
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Handtierungen . aines vnd des andern otts,gewißlich maf-
ftt , gedachten hieuor publieierten Generaln auch gehor-
jamblich nachgrlebet .

^

Was nun HLertnen obbegriffnerMassen In khauffvnd
verkhauffung zuegelaffen vnd verbotten , das ordnen vnd
setzen wir allain auff schwär vnnd ringes Getraidt / auch
auffdie Victualia vnd dergleichengattung/doch den Wein
außgeschloffcn/Dannsouildas Weingwächß anlangt,da
sollen alle vnsere Landtleüt vnd angescßne Dnderthonrn in
gmain/mit Versilberung vnd verfüemng desselben,ftey vnd
allerdings vnucrbunden fein»

Vber das setzen wir gnädigklich , das alle angescstnt
Dnderchonenauffdisem Landt herenchalb derThuenaw,
sonderlich im vicrtl ob Wicnncr waldt , so R Mia haben,
auch bekyant fcyen , vber sr aigen anbaut Traidt , von an-vern , Mil was sy selbs mit iren aigen zügen fueren khün-nen , khauffen , vnd auff Scheibst , Waidchoffen vnd dem
ennernperg de- Eisencktzt durch dm Newen weeg die

füern mü
^

e
erlter herkhumen/zueöringen oder zue-

> /

Dieweil sich aber neben vnd vnder den bekhandtrn
angcseßnrn/auchvil lödige Personen vnd Tagwercher,derE ^ ^ulf dir Straffen legen , das Traidt vnd Gchmaltz
furkbauffen vnd vettheurn/sichallain mit discm nem,vnd"" khain mitleydrn tragen , So wöilen wir , wo

Personen an der Straffen , auff dem Landt
betretten , das sy zum ersten amLeib ernstlich gestrafft, vnd zum andermal da sy wider er¬

griffen,



griffen/inen diterkhaufft oder fü
'
erendeProuiattt genuin-

men werde.

Auff das auch die angeseßnen vndcrchonen vnnd
Vrouiantfüerer / vor den lödigen vmb souil mer erkhant-
lich / vnnd die Angeseßnen dises zuelaß sich nie mißbrau¬
chen/ Solle derselben Kuerleut jeder von dem Grundtherm
darunder ersitzt / ain gefertigte kundtschafft nemen / vnnd
dieselb vnserm khunffttgen EisenKamererzu Scheibß/oder
wer jnc darumben ansprechen wuerde / fürzaigen / solche
Khundtschafften sollen sich auch nuer auff ain atnzig ^ ar
rrstrecken/vnd alle Jar wlder verende« vnd verneu« wer¬
den / Letzlich so wollen wir auch vnscr hieuor außgangne
General / darinnen wir das füerleihen auff die Frücht/mit
fondercr außgetruckhtenmaß/ab vnd erngestrlt/ htemttwi¬
der verneut haben.

Vnd beuelhen demnach Euch sament vnnd sonders
Ernstlich , das jr disem General Mandat in allem gehor-
samlich nachkhumct , vns darwider nit handlet / Welcher
aber hiewider ergriffen / solle der so dir Wahr » vnd Gat¬
tungen vnzuelaßiger weiß verkhaufft / das eingenumm
Khauffgelt / vnnd der so vnzuelässig khaufft / die erkhauffte
Wahr verfallen haben.

Gebieten auch hierauff allen vnfern prelaten / Gra¬
uen / Frcyen / Herrn / Rittern / Khnechten / Landtshaupt-
leutten/ Verwesern / Ditzdomben / Handtgrauen , Verwal¬
tern / Pflegern / Burgermaistern/Richtern / Räthen/Iol-
ncrn / Mautnern/Aufschlägern / Gegenschreibern / vnd al¬
len andern vrrsernAmbtleuten/ sonderlich aber den r. and-

gerichtSHerrn, das jr ob disemvnsermGeneral
Mandat



ernstlich handchabet / Memandts hiewider zuhandlen ge¬
stattet/selbs das auch für Euch/eure Pfleger / Verwaltervnd Diener nie thuet / sonder auff die vbertretter flcissiqe
achtung gebet/vnd dieselben vnuerschont straffet/Ztcm bryverierten Euren Pflegern/Verwaltern vnd Dienern darob
scyet / das sy vinb schanckung oder anderer vrfachen willenNiemands schuldigen vngercchtfmigt lassen / Daneben tr
dieGrundtobrigkhait/ermelten LandtgcrichtöHcrrn oderderen Verwaltern / allen guetten beystandt laisten / vnnd
treulichen zusamen setzen sollet. Wie wir auch hiemir aun
sondern Gnaden vnd auff wolgefallen bewilligen / das dc-ncn Obrigkhattcn / so die vcrprecher ergrciffen / die straff
derselben verbleiben sollen / Vnd haben Mitter die Verord¬
nung thon/dasgleichwol denen/so durch Euch die Olma-
khatten/ergriffen vnd gestrafft/da sy se beschwert zusein vcr-
mginen / solche sr beschwer für vnser Niderösterretchtsche
Legierung vnd Kaincr nit abgestrickt sein / Aber doch te-derzeit dergleichen fachen / durch atn Mündtliche verhör,
schletmg abgehandlt werden / vnnd da der Mager vnge-recht befunden / gegen ihme vmb seiner muetwtlltgen klagwillen / neben abtrag der Erpens / noch in sonberhait amGutt / oder wo er vnucrmügig / am Leib straff füraenumenwerden solle. Wir wollen Euch den Obrtgkhaiten aber
eingebunden haben / niemandts von atgncs Nutz / ^ eindt«
schafft / oder anderer vnziinblicher vrsachcn willen / wider
fueg vndbiüigkhait zubefchwärn / auffzuhalten / Vnd die¬weil ,r die Obrtgkait / nun verrer khain vrsach der rntschul-vlgung haben mügt/warumbensr nttmerern vleist/wederv 'ßhero gewiert/ sambt dem schuldigen Gehorsamb/laistmkhunnet. So wollen wir Euch auch dabey vnuerhaltm

wogegen Euch den lässigen vnnd vngehorsa-men Obrtgkhaiten / die straffzn doppln / oder die Landt-
grricht



gericht vndQbrigkhaiten von Euch auffzuheben gäntzlt-
chen bedacht. Wie wir dann auff solche nachlässigevnnd
verprüchige Dbrigkhaiten / auffmcrcken zuhaben insonder-
hatt bestellung thon. Darnach wisse sich menigklich zu-
richtcn/vndvor schaden zuuerhütten/das matnen wirgnä-
dtgklich vnd Ernstlich. Geben in vnser Statt Wienn,
den letzten tag Dctobris / Anno / N. im Achtvndsibentztgi-
stcn/Vnserer RetchedeßRömischenim Dritten/deß Hun-
gerischen im Sibenden / vnd deß Behmischrn im Vierten.

Lommissio Domini NcÄi
Imocr2cori8 in Lonlilio.
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